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Teilw
eise bzw

. nicht berücksichtigt w
ird die Stellungnahm

e von  -

Am
 Verfahren nicht beteiligt w

ar
7. 

Kam
pfm

ittelräum
dienst Tauber D

elaborierung G
m

bH
  

9. 
Thüringer Landesam

t für D
enkm

alpflege und Archäologie, Bau- u. 
Kunstdenkm

alpflege  
14. 

D
eutsche Bahn, D

B N
etz AG

 
21. 

Thüringer Forstam
t H

eldburg 
24. 

Landratsam
t G

esundheitsam
t  

25. 
Bundesagentur für Arbeit 

32. 
Regionale Planungsgem

einschaft 

Teil B

W
ährend der einm

onatigen Auslegung des Planentw
urfs w

urden keine 
Anregungen von Bürgern vorgebracht.

3. D
er Bürgerm

eister w
ird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange sow

ie 
die Bürger, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem

 Ergebnis unter 
Angabe der G

ründe in Kenntnis zu setzen. 
D

as gesam
te Abw

ägungsprotokoll sow
ie der N

achw
eis der Benachrichti-

gung der Träger öffentlicher Belange und Bürger, deren Anregungen nicht 
oder nur teilw

eise berücksichtigt w
urden, sind bei der Vorlage des Planes 

zur G
enehm

igung beizufügen.

Abstim
m

ungsergebnis:  einstim
m

ig angenom
m

en

Anzahl der M
itglieder des Stadtrates:  25       davon anw

esend:  23
Ja-Stim

m
en: 23 

   N
ein-Stim

m
en:  0    Stim

m
enthaltungen:  0

Auf G
rund des § 38 der Thüringer Kom

m
unalordnung (persönliche Betei -

ligung) haben folgende M
itglieder des Stadtrates w

eder an der Beratung 
noch an der Abstim

m
ung m

itgew
irkt: -

H
olger O

bst
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen 
 

Siegel

Beschluss-N
r. 184/2015 vom

 18.3.2015

Beschlussgegenstand:
Beschluss des D

urchführungsvertrages zur 2. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes für das "W

ohn- und G
eschäftshaus Fa. ,Spring" in 

den G
em

arkungen W
allrabs/H

äselrieth

Beschluss:
D

er Stadtrat beschließt gem
äß § 12 Abs. 1 BauG

B den D
urchführungs -

vertrag vom
 27.03.2014 zur 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes m
it integriertem

 G
rünordnungsplan „W

ohn- und G
eschäfts-

haus Fa. Spring“ in den G
em

arkungen W
allrabs/H

äselrieth. 

einstim
m

ig angenom
m

en 
Ja: 22  N

ein: 0  Enthaltungen: 0  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen 
 

Siegel

Beschluss-N
r. 185/2015 vom

 18.3.2015

Beschlussgegenstand:
Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des vorhabenbezogenen Be -
bauungsplanes "W

ohn- und G
eschäftshaus Fa. Spring" G

em
. W

allrabs / 
H

äselrieth

Beschluss:
Auf G

rund des § 10 Baugesetzbuch (BauG
B) in der Fassung der Bekanntm

a-
chung vom

 23. Septem
ber 2004 (BG

Bl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des G

esetzes von 20. N
ovem

ber 2014 sow
ie § 83 der Thüringer 

Bauordnung (ThürBO
) in der derzeit gültigen Fassung w

ird nach Beschluss -
fassung durch den Stadtrat vom

 18.03.2015 folgende Satzung der Stadt 
H

ildburghausen über die 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans m

it integriertem
 G

rünordnungsplan „W
ohn- und G

eschäftshaus Fa. 
Spring“ G

em
. W

allrabs / H
äselrieth, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 

A) in der Fassung vom
 M

ärz 2015 m
it dem

  Satzungstext (Teil B), erlassen:

D
ie Begründung w

ird gebilligt.

D
er Bürgerm

eister w
ird beauftragt, die Satzung über die 2. Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes m
it integriertem

 G
rünordnungsplan 

„W
ohn- und G

eschäftshaus Fa. Spring“  G
em

. W
allrabs / H

äselrieth im
 Land-

ratsam
t anzuzeigen und nach Eingangsbestätigung ortsüblich bekannt zu 

m
achen; dabei ist anzugeben, w

o der Plan m
it der Begründung w

ährend 
der D

ienststunden von jederm
ann eingesehen w

erden kann und über den 
Inhalt Auskunft verlangt w

erden kann.

Abstim
m

ungsergebnis:   einstim
m

ig angenom
m

en

Anzahl der M
itglieder des Stadtrates:  25      davon anw

esend:  22
Ja-Stim

m
en: 22 

   N
ein-Stim

m
en:  0   Stim

m
enthaltungen:  0

Auf G
rund des § 38 der Thüringer Kom

m
unalordnung (persönliche Betei-

ligung) haben folgende M
itglieder des Stadtrates w

eder an der Beratung 
noch an der Abstim

m
ung m

itgew
irkt:.  -

H
olger O

bst
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen 
 

Siegel

Bekanntm
achung der 1. Ä

nderung (Korrektur) der Klarstellungssat-
zung für die O

rtschaft Bürden Stadt H
ildburghausen

Inkrafttreten der Satzung

D
er Stadtrat hat am

 26.02.2015 in öffentlicher Sitzung die 1. Änderung 
(Korrektur) der Klarstellungssatzung für die O

rtschaft Bürden gem
äß § 34 

Abs. 4 N
r. 1 BauG

B als Satzung beschlossen.
D

ie Satzung besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
 Text (Teil B) in 

der Fassung vom
 Januar 2015.

M
it Schreiben des Landratsam

tes, Bauam
t-Bauleitplanung, vom

 17.03.2015 
Az.: II-60/3/Bl-Kra-038/15 w

ird gem
äß § 21 Abs. 3 der Thüringer Kom

m
u-

nalordnung die 1. Änderung (Korrektur) der Klarstellungssatzung für die 
O

rtschaft Bürden bestätigt. D
ie öffentliche Bekanntm

achung darf vorge-
nom

m
en w

erden.

D
ie 1. Änderung (Korrektur) der Klarstellungssatzung der Stadt H

ildburg-
hausen für die O

rtschaft Bürden tritt m
it dieser Bekanntm

achung in Kraft (§ 
10 Abs. 3 BauG

B i.V.m
. § 21 Abs. 3 ThürKO

).

D
ie 1. Änderung (Korrektur) der Klarstellungssatzung für die O

rtschaft Bür-
den kann ab dem

 Tag der Bekanntm
achung bei der Stadtverw

altung H
ild-

burghausen, C
lara-Zetkin-Straße 3, Stadtbauam

t, w
ährend folgender Zeiten

M
ontag .......................... 8.45 – 12.00 U

hr
D

ienstag ........................ 8.45 – 12.00 U
hr und 13.00 – 15.00 U

hr
M

ittw
och ....................... 8.45 – 12.00 U

hr
D

onnerstag .................... 8.45 – 12.00 U
hr und 13.00 – 19.00 U

hr
Freitag ........................... 8.45 – 12.00 U

hr 

von jederm
ann eingesehen w

erden. Auf Verlangen w
ird über ihren Inhalt 

Auskunft erteilt.
Auf die Einhaltung der Frist für die G

eltendm
achung der Verletzung von 

Vorschriften gem
äß § 215 Abs. 1 und 2 BauG

B sow
ie § 21 Abs. 4 Thüringer 

Kom
m

unalordnung (ThürKO
) w

ird hingew
iesen.

H
ildburghausen, den 24.03.2015  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen 
 

Siegel

Beschluss-N
r. 113/2014 vom

 18.3.2015

Beschlussgegenstand:
Verw

altungskostensatzung der Stadt H
ildburghausen 

Beschluss:
D

er Stadtrat beschließt die Verw
altungskostensatzung der Stadt H

ildburg-
hausen (als Anlage beigefügt).

m
ehrheitlich angenom

m
en 

Ja: 17  N
ein: 0  Enthaltungen: 6  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen 
 

Siegel

Verw
altungskostensatzung der Stadt H

ildburghausen

D
er Stadtrat der Stadt H

ildburghausen hat in seiner Sitzung am
 18.03.2015 

folgende Verw
altungskostensatzung beschlossen: 

Rechtsgrundlage §§ 19 Abs. 1 und 2 der Thüringer G
em

einde- und Land-
kreisordnung (ThürKO

) in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 28. Janu-
ar 2003 (G

VBl. S. 41), zuletzt geändert durch das G
esetz vom

 20.03.2014 
(G

VBl. S. 82, 83), der §§ 1, 2 und 11 des Thüringer Kom
m

unalabgabenge-
setzes (ThürKAG

) in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 19. Septem
ber 

2000 (G
VBl. S. 301), zuletzt geändert durch das G

esetz vom
 20.03.2014 

(G
VBl. S. 82) sow

ie des Thüringer Verw
altungskostengesetzes (ThürVw

-
KostG

) in der Fassung der letzten Änderung vom
 21.12.2011 (G

VBl. S. 531, 534).

 § 1
Verw

altungskostenpflichtige öffentliche Leistungen

(1) D
ie Stadt H

ildburghausen erhebt aufgrund dieser Verw
altungskosten-

satzung in Verbindung m
it dem

 jew
eils gültigen Kostenverzeichnis für in-

dividuell zurechenbare öffentliche Leistungen im
 eigenen W

irkungskreis 
Verw

altungskosten (G
ebühren und Auslagen). D

as Kostenverzeichnis ist als 
Anlage unm

ittelbarer Bestandteil dieser Satzung. 
(2) Verw

altungskostenpflicht besteht auch, w
enn ein auf Vornahm

e einer 
öffentlichen Leistung gerichteter Antrag zurückgenom

m
en w

ird oder sich 
auf andere W

eise erledigt. 
(3) G

ebühren, die aufgrund von G
esetzen und anderer - auch städtischer 

Rechtsvorschriften - erhoben w
erden, nam

entlich Benutzungsgebühren, 
bleiben von dieser Satzung unberührt. 
(4) Behörde im

 Sinne dieser Satzung ist jede Stelle, die Aufgaben der öffent-
lichen Verw

altung w
ahrnim

m
t. 

(5) Ö
ffentliche Leistungen sind 

1. Am
tshandlungen; eine Am

tshandlung ist jede m
it Außenw

irkung in Aus-
übung hoheitlicher Befugnisse vorgenom

m
ene H

andlung; sie liegt auch 
dann vor, w

enn ein Einverständnis der Behörde, insbesondere eine G
eneh-

m
igung, Erlaubnis oder Zustim

m
ung, nach Ablauf einer bestim

m
ten Frist 

aufgrund einer Rechtsvorschrift als erteilt gilt, 
2. Ü

berw
achungsm

aßnahm
en, Prüfungen und U

ntersuchungen sow
ie 

3. sonstige Leistungen, die im
 Rahm

en einer öffentlich-rechtlichen Verw
al-

tungstätigkeit erbracht w
erden. 

(6) Individuell zurechenbar sind insbesondere öffentliche Leistungen, die 
1. beantragt, sonst w

illentlich in Anspruch genom
m

en oder zugunsten des 
Leistungsem

pfängers erbracht w
erden oder 

2. aufgrund des Verhaltens einer Person oder des von einer Person zu ver-
tretenden Zustands einer Sache im

 öffentlichen Interesse erbracht w
erden; 

bei Ü
berw

achungshandlungen, Prüfungen und U
ntersuchungen gilt dies 

nur, w
enn die öffentliche Leistung nicht ausschließlich auf eine allgem

eine 
behördliche Inform

ationsgew
innung gerichtet ist. 

§ 2
Sachliche Verw

altungskostenfreiheit

(1) Verw
altungskostenfrei sind 

1. a) Ü
berw

achungsm
aßnahm

en aufgrund eines Verdachts oder einer Be-
schw

erde oder 
b) Stichprobenkontrollen, bei denen der zu Ü

berw
achende ausschließlich 

nach dem
 Zufallsprinzip ausgew

ählt w
ird, w

enn kein Verstoß gegen eine 
Rechtsvorschrift festgestellt w

ird, 
2. einfache m

ündliche oder schriftliche Auskünfte; dies gilt nicht für Aus-
künfte aus Registern und D

ateien, 
3. die Erteilung von Bescheiden über öffentlich-rechtliche G

eldforderungen, 
4. Entscheidungen über die Stundung, den Erlass, die N

iederschlagung 
oder die Erstattung öffentlich-rechtlicher G

eldforderungen, 
5. Entscheidungen über die Festsetzung von Entschädigungen aus öffent-
lichen M

itteln, 
6. Entscheidungen über Anträge auf G

eldleistungen, w
ie U

nterstützungen 

oder Zuw
endungen, 

7. öffentliche Leistungen im
 Rahm

en eines bestehenden oder früheren öf -
fentlich-rechtlichen D

ienst- oder Am
tsverhältnisses, 

8. Entscheidungen über G
egenvorstellungen und Aufsichtsbeschw

erden, 
9. öffentliche Leistungen in Angelegenheiten des W

ahlrechts, des Volksbe -
gehrens und des Volksentscheids sow

ie 
10.Entscheidungen über die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach 
den §§ 80 und 80a Vw

G
O

. 
11. öffentliche Leistungen, die überw

iegend im
 öffentlichen Interesse vor -

genom
m

en w
erden

(2) D
ie Verw

altungskostenfreiheit gilt nicht für den W
iderruf oder die Rück-

nahm
e einer Am

tshandlung, sofern der Verw
altungskostenschuldner dies 

zu vertreten hat. 
§ 3

Persönliche G
ebührenfreiheit

(1) Von der Entrichtung von Verw
altungsgebühren sind befreit: 

1. die Bundesrepublik D
eutschland sow

ie die Bundesländer; dies gilt nur,
w

enn die Sum
m

e der Verw
altungskosten für eine Angelegenheit den Betrag

von 500 Euro nicht übersteigt, 
2. Landkreise, G

em
einden, G

em
eindeverbände und sonstige kom

m
unale

Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
3. Kirchen sow

ie andere Religions- und W
eltanschauungsgem

einschaften,
w

elche die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben.
(2) D

ie persönliche G
ebührenfreiheit gilt nicht, w

enn 
1. die G

ebühr D
ritten auferlegt oder auf D

ritte um
gelegt w

erden kann, 
2. die öffentliche Leistung einen Betrieb nach § 26 Abs. 1 der Thüringer
Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom

 19. Septem
ber 2000 (G

VBl.
S. 282) in der jew

eils geltenden Fassung oder vergleichbare Betriebe des
Bundes oder der anderen Länder betrifft oder 
3. die öffentliche Leistung einen kom

m
unalen Eigenbetrieb nach § 76 der

Thüringer Kom
m

unalordnung in der Fassung vom
 28. Januar 2003 (G

VBl. S. 
41) in der jew

eils geltenden Fassung betrifft, es sei denn, dass der Eigenbe-
trieb Leistungen erbringt zu deren Bereitstellung die kom

m
unalen Körper-

schaften gesetzlich verpflichtet sind. 
(3) Befreiungen und Erm

äßigungen, die auf besonderen gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleiben unberührt. 

§ 4
G

ebühren in besonderen Fällen

(1) W
ird ein Antrag aus anderen G

ründen als w
egen U

nzuständigkeit ganz
oder teilw

eise abgelehnt, w
ird eine G

ebühr bis zu der H
öhe erhoben, die

für die öffentliche Leistung vorgesehen ist, m
indestens jedoch 20 Euro. W

ird 
der Antrag ausschließlich w

egen U
nzuständigkeit der Behörde abgelehnt,

so w
ird keine G

ebühr erhoben. 
(2) W

ird eine Am
tshandlung von der Behörde aus G

ründen, die der Verw
al -

tungskostenschuldner zu vertreten hat, zurückgenom
m

en oder w
iderrufen,

so ist eine G
ebühr zu erheben. D

ie H
öhe dieser G

ebühr entspricht der für
die Am

tshandlung vorgesehenen G
ebühr. Ist für eine solche Am

tshandlung 
keine G

ebühr vorgesehen oder w
äre sie gebührenfrei, beträgt die G

ebühr 
bis zu 2.000,00 ”. 
In den Fällen der Sätze 2 und 3 beträgt die G

ebühr m
indestens 20,00 ”. 

D
ie G

ebühr w
ird nicht erhoben, w

enn der Verw
altungskostenschuldner die 

Rücknahm
e oder den W

iderruf nicht zu vertreten hat. 
(3) W

ird ein Antrag zurückgenom
m

en oder erledigt er sich auf andere W
ei-

se, bevor die öffentliche Leistung vollständig erbracht w
orden ist, w

erden
bis zu 75 v.H

. der für die öffentliche Leistung vorgesehenen G
ebühr erho-

ben. Erfolgt die G
ebührenberechnung nach dem

 Zeitaufw
and, w

ird der bis 
zur Zurücknahm

e oder Erledigung des Antrags entstandene Zeitaufw
and 

zugrunde gelegt. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die G
ebühr m

in-
destens 20 Euro. H

atte die Behörde m
it der sachlichen Bearbeitung noch

nicht begonnen oder ist die beantragte öffentliche Leistung gebührenfrei, 
w

ird keine G
ebühr erhoben. 

(4) Ist eine öffentliche Leistung, für die Verw
altungskosten nicht zu erheben 

w
ären, m

issbräuchlich veranlasst w
orden, so w

ird eine G
ebühr bis zu 1 000 

Euro erhoben, m
indestens jedoch 20 Euro. 

(5) G
ebühren, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Behörde

nicht entstanden w
ären, w

erden nicht erhoben. 

§ 5
Verw

altungskostengläubiger

Verw
altungskostengläubiger ist die Stadt H

ildburghausen. 


